
Formbfatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. l des Thüringer Beteifigtentransparenzdokumeritattonsgesefczes

Jede natürliche oder jurEsdsche Person, die sEch mit einem schriftfichen Beitrag an ernem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betsifigtentransparenzdokumentationsgesetz CThürBeteitdokG) verpfft'chtet, die nachfoEgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der fotgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteifigtenfransparenzdokumentation
veröffentdcht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zu$ätztich nur dann auf den [ntemetseEten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zusfimmung hierzu erteifen.

Bitte gut feserlich Busfütien wd zusammen mit der Stelfungnahm^ sencien!

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Prostttuiertenschutzgesetzes
Thüringer Verordnung zur vorläufigen Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes sowie
kostenrechtticher Regelungen
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Name Organisatiönsform

Landesfi-auenrat Thüringen e.V. e.v.

Geschäfts- oder Dienstadresse Johannesstraße 19,99084 Erfurt

Straße, Hausnummer (oder Pos.tfach)

Postleitzahl, Ort

Name Vorname

Geschäfts- oder Dienstadresse Wohnadresse

;Hfnwals: Angaben zur Wohnadfesse sitiä nur erfofdertfch, wenn tolftfi andlorB Adressa benannt wftd. Dte Wohnadresss
Nlrd (n keinem Fall vertiffentilcht)

Straße, Hausnummer

'osHeitzah!. Ort



Förderung von Chancengteichheit für Frauen

G befünrortet,
0 abgelehnt,
x ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentfictien InhaEte (Kernaussage) ihres schnftfichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfshren zusammenl

S8S (§ s Abs. i Nr. 4 ThürBeteIldokG)
l{3^K@.i^

Die Anmeldungs- und Beratungsgespräche müssen von ausgebifctetem Fachpereonai

! durchgeführt werden. Geringe, Detitschkenntnisse der Prostituierten dürfen in diesen Gesprächen
l kein Hindernis darstellen. Prostituierte sollen nicht mit Gebühren und Auslagen belastet werden.

[Eine Ware .Zuordnung von Zuständig keiten in Ministerien und Landkreisen ist wünschenswert.

Um die Wirksamkeit der Verordnung zu überprüfen empfehien wir eine Datenörfassung und eine
Evaluierung des Gesebes bzw. der Verordnung.
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Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

Fn welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

per Brief

Wenn Sie die Frage 6 bejaht ha^en: Bitte'benennen Sie Ihren Auftraggeberl



Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VolfstäpdigkeTt der Angaben. Änderungen
in den mitgeteiitten Daten werde ich unverzoglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Geselzgebungsverfahrens mJtteifen,
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


